
Das Wahlamt informiert  
- Möglichkeiten zur Beantragung der Briefwahlunterlagen - 

Wahlberechtigte können bis zum Freitag, 21.02.2025, 15:00 Uhr (2. Tag vor der Wahl) die 
Briefwahlunterlagen für die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag am 23.02.2025 im Wahlamt der 

Verbandsgemeindeverwaltung Bruchmühlbach-Miesau beantragen. 

 
Online Beantragung 
 

Auf www.vgbm.de gelangen Sie über den Button „Briefwahl beantragen“ direkt zur 
Online-Wahlscheinbeantragung (OliWa).  Die Beantragung dauert nur wenige Minuten. 

 

Es besteht auch die Möglichkeit Briefwahl mit dem Smartphone zu 
beantragen. Dazu kann der nebenstehende QR-Code verwendet 
werden, der Sie direkt zur Antragsmaske leitet.  
 

Dieser wird auch auf der Wahlbenachrichtigung abgedruckt,  
die den Wahlberechtigten zugeht.   
 

 

 
Beantragung mit dem Vordruck auf der Wahlbenachrichtigung 
 

Auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung finden Sie einen Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheines. Auf diesem kreuzen Sie an, ob Sie die Beantragung für sich selbst oder als Vertreter 
vornehmen. Die benötigten personenbezogenen Daten sind bereits vorausgefüllt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bitte wählen Sie aus, ob Sie die Unterlagen 
selbst abholen möchten oder diese an Ihre 
Anschrift zugesandt werden sollen. 
Wird der Versand der Unterlagen an eine 
abweichende Anschrift gewünscht, ist diese 
hier ebenfalls einzutragen.  
 

Wichtig:  
Bitte die Unterschrift nicht vergessen!  
Ein Antrag ohne Unterschrift kann nicht 
bearbeitet werden.  
Den unterschriebenen Antrag können Sie bei 
der Verbandsgemeindeverwaltung abgeben 
oder im Briefkasten einwerfen.  Alternativ 
können Sie den Antrag auch in einem 
ausreichend frankierten Umschlag zusenden.  
 
 
 
 

Handschriftliche Unterschrift! 

http://www.vgbm.de/


Beantragung sowie Abholung der Briefwahlunterlagen mit einer Vollmacht 
 

 
Die Beantragung sowie Abholung der Unterlagen für 
weitere Personen ist möglich. 
 
In jedem Fall ist hierzu eine Vollmacht erforderlich! 

 
Diese muss handschriftlich von dem/ der 
Wahlberechtigten unterschrieben werden. 
 

Zur Beantragung kann bspw. der abgebildete Vordruck 
auf der Wahlbenachrichtigung genutzt werden. 
 
 
 
 
 
Ein Muster einer Vollmacht zur Abholung 
der Briefwahlunterlagen finden Sie auch auf 
unserer Homepage unter www.vgbm.de auf 
der Informationsseite zur Bundestagswahl 
2025.  
 
 

 

Beantragung der Briefwahlunterlagen per E-Mail  
 

Zur Beantragung der Briefwahlunterlagen per E-Mail richten Sie bitte eine Nachricht mit folgenden 
Angaben an wahlen@vgbm.de: 

 Name, Vorname 

 Geburtsdatum  

 Vollständige Anschrift der Hauptwohnung  
 

Die Briefwahlunterlagen werden Ihnen dann nach Erstellung per Post zugeschickt. 

 
 

Persönlich im Rathaus wählen 
 

Es besteht auch die Möglichkeit, die Briefwahlunterlagen persönlich vor Ort im 
Briefwahlbüro der Verbandsgemeindeverwaltung zu beantragen und auch dort direkt Ihre 
Stimme abzugeben.  
 

Das Briefwahlbüro öffnet ab Montag, 27.01.2025 und ist zu den üblichen 
Öffnungszeiten erreichbar.  
 

 
Rechtzeitige Abgabe der Briefwahlunterlagen 
 

Aufgrund der vorgezogenen Wahlen verbleiben lediglich wenige Tage, in denen die 
Briefwahlunterlagen zunächst den Wählern und danach wieder dem Wahlamt zugehen 
müssen, um bei der Auszählung berücksichtigt zu werden.  
Sie sind nach Erhalt der Briefwahlunterlagen selbst dafür verantwortlich, dass die 
Wahlunterlagen rechtzeitig vor dem Wahlsonntag dem Wahlamt zugehen.  
 

Wir empfehlen Ihnen daher die Unterlagen direkt in der Verbandsgemeindeverwaltung 
abzugeben oder im Briefkasten einzuwerfen! 
 
 

Ihre Verbandsgemeindeverwaltung 

http://www.vgbm.de/
mailto:wahlen@vgbm.de

